
Tenor 

1. Die Italienische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen 
aus Art. 5 der Entscheidung 2000/394/EG der Kommission vom 
25. November 1999 über die Maßnahmen, die Italien aufgrund 
der Gesetze Nr. 30/1997 und Nr. 206/1995 in Form von 
Sozialbeitragsermäßigungen und -befreiungen zugunsten der Un
ternehmen im Stadtgebiet von Venedig und Chioggia durchgeführt 
hat, verstoßen, dass sie nicht innerhalb der vorgesehenen Frist alle 
Maßnahmen ergriffen hat, die erforderlich sind, um die nach der 
durch diese Entscheidung für rechtswidrig und mit dem Gemein
samen Markt unvereinbar erklärten Beihilferegelung gewährten 
Beihilfen von den Begünstigten zurückzufordern. 

2. Die Italienische Republik trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 256 vom 24.10.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 6. Oktober 
2011 — Europäische Kommission/Portugiesische Republik 

(Rechtssache C-493/09) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Art. 63 AEUV 
und Art. 40 des EWR-Abkommens — Freier Kapitalverkehr 
— Ausländische und inländische Pensionsfonds — Körper
schaftsteuer — Dividenden — Befreiung — Unterschiedliche 

Behandlung) 

(2011/C 347/04) 

Verfahrenssprache: Portugiesisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: R. 
Lyal und M. Afonso) 

Beklagte: Portugiesische Republik (Prozessbevollmächtigte: L. 
Inez Fernandes und H. Ferreira) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verstoß gegen Art. 63 
AEUV und Art. 40 des EWR-Abkommens — Beschränkungen 
des Kapitalverkehrs — Ausländische und inländische Pensions
fonds — Dividenden — Besteuerung — Ungleichbehandlung 

Tenor 

1. Die Portugiesische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtun
gen aus Art. 63 AEUV und Art. 40 des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 verstoßen, dass 
sie die Befreiung von der Körperschaftsteuer den im portugiesischen 
Hoheitsgebiet ansässigen Pensionsfonds vorbehalten hat. 

2. Die Portugiesische Republik trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 37 vom 13.2.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 6. Oktober 
2011 (Vorabentscheidungsersuchen des Unabhängigen 
Verwaltungssenats Wien — Österreich) — Astrid Preissl 

KEG/Landeshauptmann von Wien 

(Rechtssache C-381/10) ( 1 ) 

(Industriepolitik — Lebensmittelhygiene — Verordnung (EG) 
Nr. 852/2004 — Installation eines Waschbeckens in den Toi
letten eines Betriebs, der Lebensmittel in den Verkehr bringt) 

(2011/C 347/05) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Astrid Preissl KEG 

Beklagter: Landeshauptmann von Wien 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Unabhängiger Verwaltungssenat 
Wien — Auslegung von Anhang II Kapitel I Ziff. 4 der Ver
ordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene (ABl. L 
139, S. 1) und insbesondere des in der deutschen Fassung der 
genannten Vorschrift enthaltenen Begriffs „Handwaschbecken“ 
— Entscheidung einer Behörde eines Mitgliedstaats, mit der 
angeordnet wird, in den Toiletten eines Cafés ein Handwasch
becken zu installieren, das mit Mitteln zum Händewaschen und 
zum hygienischen Händetrocknen ausgestattet ist 

Tenor 

Anhang II Kapitel I Nr. 4 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 
Lebensmittelhygiene ist dahin auszulegen, dass danach weder ein 
Waschbecken im Sinne dieser Vorschrift ausschließlich zum Hände
waschen bestimmt sein muss noch der Wasserhahn und Mittel zum 
Händetrocknen benutzt werden können müssen, ohne dass ein Hand
kontakt erforderlich ist. 

( 1 ) ABl. C 274 vom 9.10.2010.
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